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Bundesregierung ermçglicht Anfechtung von „Scheinvaterschaften“

Mitteilung des Referats Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums der Justiz vom 29.8.2006

Die Bundesregierung hat heute einen Gesetzentwurf beschlos-
sen, der die Anfechtung von missbräuchlichen Vaterschafts-
anerkennungen ermöglicht. Staatliche Behörden erhalten künf-
tig die Befugnis, Vaterschaftsanerkennungen dann anzufechten,
wenn der Anerkennung weder eine sozial-familiäre Beziehung
noch eine leibliche Vaterschaft zugrunde liegt. „Das Gesetz gibt
nur dann ein Anfechtungsrecht, wenn eine Vaterschaftsaner-
kennung ausschließlich auf Vorteile im Staatsangehörigkeits-
und Ausländerrecht zielt“, stellte Bundesjustizministerin Bri-
gitte Zypries klar. „Es geht uns nicht darum, neue Hürden für die
Vaterschaftsanerkennung aufzubauen. Wir gehen vielmehr da-
von aus, dass Eltern bei der Beurkundung der Vaterschaft für ihr
Kind in aller Regel verantwortungsbewusst handeln.“
Beispiel:
Eine allein erziehende ausländische Frau lebt mit ihrem
vierjährigen Sohn in Deutschland. Ihre Aufenthaltsgenehmi-
gung läuft ab und wird nicht verlängert. Mit Ablauf der
Aufenthaltsgenehmigung ist sie ausreisepflichtig, muss also
Deutschland verlassen. Um dies zu vermeiden, zahlt sie
einem Obdachlosen mit deutscher Staatsangehörigkeit Geld
dafür, dass er die Vaterschaft für ihren Sohn anerkennt.
Weder die Mutter noch der „frischgebackene Vater“ haben
ein Interesse daran, dass Letzterer seinen „Sohn“ jemals
treffen wird. Durch die Anerkennung wird der Sohn nach
deutschem Staatsangehörigkeitsrecht automatisch deutscher
Staatsbürger, seine Mutter darf dann auch in Deutschland
bleiben.
Die wesentlichen Inhalte des Gesetzentwurfs:
1. Der Gesetzentwurf ergänzt die Regelungen zur Anfechtung
der Vaterschaft im Bürgerlichen Gesetzbuch um ein Anfech-
tungsrecht für eine öffentliche Stelle.
2. Die für die Anfechtung zuständige Behörde sollen die
Länder entsprechend den Bedürfnissen vor Ort selbst bestim-
men können. Der besondere Auftrag des Jugendamtes zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen soll auch bei der
geplanten Anfechtung missbräuchlicher Vaterschaftsanerken-
nungen zum Tragen kommen. Deshalb soll die Beteiligung
des Jugendamtes am Anfechtungsverfahren in der Zivilpro-
zessordnung verankert werden.
3. Die Anfechtung ist nur erfolgreich, wenn zwischen dem
Kind und dem Anerkennenden keine sozial-familiäre Bezie-
hung besteht oder im Zeitpunkt der Anerkennung bestanden

hat. Dadurch wird verhindert, dass durch die Anfechtung eine
vom Grundgesetz in Artikel 6 geschützte Familie auseinan-
dergerissen wird.
4. Außerdem setzt die Anfechtung voraus, dass durch die
Anerkennung der Vaterschaft rechtliche Voraussetzungen für
die erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt des Kin-
des oder eines Elternteiles geschaffen werden. Dieses Krite-
rium dient dazu, die Missbrauchsfälle zu erfassen, die mit
diesem Gesetz unterbunden werden sollen: Vaterschaften
sollen um der Kinder Willen anerkannt werden, aber nicht
allein wegen der Aufenthaltspapiere.
5. Gibt das Familiengericht der Anfechtungsklage statt, ent-
fällt die Vaterschaft des Anerkennenden mit Rückwirkung auf
den Tag der Geburt des Kindes.
Den Regelungsbedarf für diesen Regierungsentwurf zeigt eine
Erhebung der Konferenz der Innenminister von Bund und
Ländern auf. Danach erteilten die Behörden von April 2003
bis März 2004 in 2.338 Fällen eine Aufenthaltserlaubnis an
eine unverheiratete ausländische Mutter eines deutschen Kin-
des. Davon waren 1.694 Mütter im Zeitpunkt der Vaterschafts-
anerkennung ausreisepflichtig. Darunter sind auch die Fälle
von Vaterschaft ohne Verantwortungsübernahme zu finden.
Der Regierungsentwurf wahrt das Konzept der Kindschafts-
rechtsreform von 1998. Diese hat die Elternautonomie ge-
stärkt und die Entstehung von Familien gefördert, indem sie
das Zustandekommen einer wirksamen Vaterschaftsanerken-
nung allein an formgebundene Erklärungen des Vaters (An-
erkennung) und der Mutter (Zustimmung) knüpft. Vor 1998
war im Regelfall für die Anerkennung die Zustimmung eines
Amtspflegers erforderlich. Dies wurde mit Recht als eine
unnötige Bevormundung der Eltern empfunden. Deshalb hat
der Gesetzgeber 1998 bewusst auf Kontrollmechanismen ver-
zichtet, weil der Anerkennende in der Regel Verantwortungs-
bereitschaft für das Kind zeigt. „An diesem Regelungskon-
zept halten wir fest. Es ermöglicht uns, nicht nur leibliche,
sondern auch soziale Vaterschaften zu schützen. Nicht schüt-
zenswert sind jedoch Vaterschaften, die allein auf staatsange-
hörigkeits- und ausländerrechtliche Vorteile abzielen. In sol-
chen Missbrauchsfällen soll künftig eine staatliche Stelle die
Vaterschaft anfechten können“, so Zypries.
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